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Partikularnorm Nr. 5 der Deutschen Bischofskonferenz 
zu 

c. 284 CIC 
Kirchliche Kleidung der Geistlichen 

Der Geistliche muss in der Öffentlichkeit durch seine Kleidung eindeutig als solcher erkennbar sein. 
Von dieser Bestimmung sind die Ständigen Diakone mit Zivilberuf ausgenommen. Als kirchliche 
Kleidung gelten Oratorianerkragen oder römisches Kollar, in begründeten Ausnahmefällen dunkler 
Anzug mit Kreuz.   

Fulda, den 22. September 1992, 23. September 1993 und 26. September 1995. 

Rekognosziert mit Dekret der Bischofskongregation vom 16. Mai 1995 und 12. September 1995. 

Die Partikularnormen erhalten für den Bereich der Deutschen Bischofskonferenz am 1. Januar 1996 
ihre Rechtskraft. Gleichzeitig verlieren die von der Deutschen und von der Berliner Bischofskonferenz 
zu denselben Canones erlassenen Partikularnormen ihre Geltung. 

Bonn / Mainz, den 5. Oktober 1995 

+ Karl Lehmann 
Bischof von Mainz, Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz   


